
 
D e r  B ü r g e r m e i s t e r  
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement 
 

Vorlage Nr. 346/16 

 

 

Betreff: 
 

Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer 
in der Stadt Rheine (Vergnügungssteuersatzung) vom 17. Oktober 
2012 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzaus-

schuss 

25.10.2016 Berichterstattung 

durch: 

Herrn Krümpel 

Herrn Wullkotte 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Rat der Stadt Rheine 13.12.2016 Berichterstattung 

durch: 

Herrn Dr. Lüttmann 

Herrn Krümpel 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Produkt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 

Produktgruppe 42 Finanzen 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 
 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Mindererträge  20.000 € Einzahlungen       € 

Aufwendungen        € Auszahlungen       € 

Verminderung Eigenkapital 20.000 € Eigenanteil       € 
 

 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 

durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       

 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 346/16 
 

Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Rheine, folgenden 

Beschluss zu fassen:  
 

Der Rat der Stadt Rheine beschließt, dass die Satzung über die Erhebung von 
Vergnügungssteuer in der Stadt Rheine (Vergnügungssteuersatzung) vom 17. 
Oktober 2012 mit Ablauf des 31.12.2016 aufgehoben wird. 

 
 

 
Begründung: 

  
Der Rat der Stadt Rheine hat am 02.10.2012 die derzeit gültige Vergnügungs-
steuersatzung beschlossen. Danach werden Tanzveranstaltungen gewerblicher 

Art, Vergnügungen sexueller Art und Spielapparate versteuert.  
 

Auf Anregungen verschiedener Fraktionen hat die Verwaltung die bisherigen und 
mögliche neue Steuergegenstände geprüft und mit Vertretern der Ratsfraktionen 
diskutiert.  

 
Als Ergebnis dieser Prüfungen und Diskussionen wird vorgeschlagen, die bisheri-

ge Vergnügungssteuersatzung durch folgende 3 Satzungen zu ersetzen (verglei-
che auch Vorlage 347/16):  
 

1. Satzung über die Erhebung einer Steuer auf das Ausspielen von Geld oder 
Sachwerten und auf das Benutzen von Apparaten (Apparatesteuersatzung) 

2. Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Vergnügungen besonderer Art  
3. Satzung über die Erhebung einer Steuer für das Vermitteln oder Veranstal-

ten von Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen (Wettbürosteuersat-

zung)  
 

Die Steuergegenstände der bisherigen Vergnügungssteuersatzung sind in den 
neuen Satzungen enthalten. Lediglich die Tanzveranstaltungen gewerblicher Art 
werden nicht mehr versteuert. Bislang wurde für gewerbliche Tanzveranstaltun-

gen eine Steuer von 22 vom Hundert des Eintrittspreises erhoben. Bei Veranstal-
tungen ohne Eintrittspreisen wurde nach der Fläche berechnet (0,60 € pro ange-

fangene 10 Quadratmeter).  
 
Immer mehr Kommunen im Kreis Steinfurt sowie in vergleichbar großen Städten 

in NRW gehen der Versteuerung von Tanzveranstaltungen nicht mehr nach und 
führen diese nicht mehr in den jeweiligen Vergnügungssteuersatzungen auf. 

Gründe für eine Nichtbesteuerung dieser Veranstaltungen sind unter anderem 
folgenden Punkte:  
- keine Lenkungsfunktion mehr erkennbar (Tanzen als anerkannte Freizeitbe-

schäftigung; Rückgang der Anzahl der Diskotheken, der Öffnungszeiten und 
der Besucher) 

-  Stärkung als Veranstaltungsort 
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- hoher Feststellungs- und Prüfungsaufwand (Feststellung des gewerblichen Cha-
rakters; Abgrenzung zu Szenekneipen, Konzerträumen etc.; Abgrenzung zu 

Vereinsveranstaltungen; schwierige Ermittlung des Eintrittspreises aufgrund 
Staffelung nach Uhrzeiten, Freigetränken, All-In-Partys) 

 

Somit wird empfohlen, die Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen gewerbli-
cher Art nicht mehr zu erheben.  

 
Der Wegfall der Besteuerung von Tanzveranstaltungen gewerblicher Art führt zu 
Mindererträgen in Höhe von 20.000 Euro. 

 
Da die anderen Steuergegenstände in den neuen Satzungen besteuert werden 

sollen, ist die Vergnügungssteuersatzung vom 17.10.2012 aufzuheben.  
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